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Schriftliche Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Kersten Artus und Dr. Joachim Bischoff (DIE LINKE)  

vom 02.05.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Rückkehrer und Rückkehrerinnen CleaniG und TexiG 

Es wurde in einem Musterverfahren festgestellt, dass auch die Beschäftigten 
der Firmen CleaniG und TexiG ein Rückkehrrecht zur Freien und Hansestadt 
Hamburg haben. Diese wurden nach dem Verkauf des LBK an Asklepios von 
dem Klinikkonzern ausgegliedert – sollten daher kein Rückkehrrecht haben. 
Am 1. Januar 2011 ist das Rückkehrrecht in Kraft getreten. Angeblich hat der 
Senat keinen Überblick, um wie viele Personen es sich handelt. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Wie viele Beschäftigte der Firmen CleaniG und TexiG wurden im Januar 
2011 vom Personalamt angeschrieben und über ihr Rückkehrrecht infor-
miert? Bitte Musteranschreiben beifügen. 

Es wurden 503 potenziell rückkehrberechtigte Personen mit dem als Muster beigefüg-
ten Schreiben über die gesetzliche Neuregelung unterrichtet. 

2. Wie viele der angeschriebenen Personen haben sich bislang zurückge-
meldet? 

318 Personen haben bislang ihren Rückkehrwunsch geäußert. 

3. Bei wie vielen Beschäftigten der Firmen CleaniG und TexiG hat die Freie 
und Hansestadt Hamburg das Rückkehrrecht anerkannt, bei wie vielen 
nicht?  

Falls nicht, warum nicht? 

4. Bitte Grund der unterschiedlichen Einschätzung ausführlich angeben. 

Die Prüfungen des individuellen Rückkehrrechts sind noch nicht abgeschlossen, weil 
insbesondere die Frist zur Erklärung des Rückkehrrechts noch nicht abgelaufen ist. 

5. Was kann über den Personenkreis gesagt werden, der angeschrieben 
wurde – in Bezug auf das Verhältnis Männer/Frauen, Migrationshinter-
grund, Entgeltstatus? 

6. Wie viele davon machen von ihrem Rückkehrrecht Gebrauch? 

Es wurden 485 Frauen und 18 Männer angeschrieben. Davon haben 307 Frauen und 
elf Männer ihren Rückkehrwunsch geäußert.  

Aussagen zum Migrationshintergrund und zum Entgeltstatus des angeschriebenen 
Personenkreises können nicht gemacht werden, da nur die Personalakten derjenigen 
geprüft werden, die ihren Rückkehrwunsch erklärt und damit eine datenschutzrechtli-
che Einwilligungserklärung abgegeben haben. 



Drucksache 20/358  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

2 

7. Von welchem Qualifikationshintergrund geht der Senat bislang aus und 
welche Überlegungen – wenn auch möglicherweise noch nicht abschlie-
ßende – gibt es, die Beschäftigten der Firmen CleaniG und TexiG wieder 
in die Stadt zu integrieren? 

8. Welche Überlegungen – wenn auch möglicherweise noch nicht abschlie-
ßende – gibt es, bei welcher Behörde die Beschäftigten der Firmen 
CleaniG und TexiG, die als Rückkehrer und Rückkehrerinnen anerkannt 
wurden, organisatorisch angesiedelt werden sollen? Bitte begründen. 

Bei den CleaniG-Beschäftigten handelt es sich überwiegend um ungelernte Reini-
gungskräfte. 

Derzeit wird ein Organisationskonzept für die Eingliederung der rückkehrberechtigten 
Personen entwickelt. Geplant ist, die rückkehrberechtigten Personen in einer betriebli-
chen Einheit zusammenfassen, die gegen Kostenerstattung Reinigungsdienstleistun-
gen für Bedarfsträger der hamburgischen Verwaltung erbringt. Die betriebliche Einheit 
soll organisatorisch bei der Finanzbehörde – wegen der Grundsatzzuständigkeit für 
Fragen des Gebäudemanagements, insbesondere der Organisation der Gebäuderei-
nigung – angesiedelt werden. 

9. Gibt es Überlegungen – wenn auch möglicherweise noch nicht abschlie-
ßende – die Reinigungsleistungen der Stadt wieder zu rekommunalisie-
ren? 

Nein. 
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Anlage 
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